
BEKANNTMACHUNGEN
DES MILITÄR-GOUVERNEMENTS, DES LANDRATS UND SÄMTLICHER BEHÖRDEN DES KREISES CALW
AVIS DU -GOUVERNEMENT MILITAIRE , DU LANDRAT ET DE TOUTES LES AUTORITfiS DE L’ARRONDISSEMENT DE CALW

CALW 7. Juni 1945 Nr. 1

Gouvernement Militaire en Allemagne
Zone du Contröle du Commandant Supröme

Militärregierung Deutschland
Kontrollgebiet des Obersten Befehlshabers

Loi Nr. 1 Gesetz Nr. 1

Abrogation des Lois Nazies

Pour 61imin er du droit allemand et de 1’administration publique en territoire
occupe, les methodes et doctrines du Parti National-Socialiste et retablir pour le
peuple allemand le rögne de la Justice et de l’Egalitö devant la Loi, il est ordonnö
ce qui suit

Article I
1. Les lois fondamentales nazies suivantes, -ainsl que les döcrets et röglements

complementaires et subsequents de tous genres, promulgues depuis le 30 janvier
1933 sont, par la präsente loi, abroges dans les territoires occupes.
(a) Loi sur la protection des symboles nationaux du 19 mai 1933, RGBl. 1/285.
(b) Loi portant interdiction de creer des partis politiques, du 14 juillet 1933,

RGBl. 1/479.
(c) Loi tendant ä assurer l’unit6 du Parti et de l’Etat, du 1 döcembre 1933,

RGBl, i/1016.
(d) Loi sur les attaques insidieuses contre l’Etat et le Parti et la protection de

l’uniforme du Parti du 20 decembre 1934, RGBl. 1/1269.
Ce) Loi sur le drapeau du Reich du 15 septembre 1935, RGBl. 1/1145.
0 ) Loi sur la jeunesse hitl6rienne du 1 döcembre 1936, RGBl. 1/993.
(g) Loi sur la protection du sang et de l’honneur allemands du 15 septembre 1935,

RGBl. J/1146. <■>
(h) Ordonnance du Führer portant sur le Statut legal de la NSDAP (Parti ouvrier

nalional-socialiste allemand) du 12 decembre 1942, RGBl. 1/733.
(i) Loi sur la qualite de citoyen du Reich du 15 septembre 1935, RGBl. 1/1146.

2. D’autres lois nazies sont et seront abrogees par le Gouvernement Militaire,
pour les raisons exposees dans le pröambule.

Article II
' Clauses gönörales de non - application

3. Aucune loi allemande quelle qu’elle soit ou ä quelque epoque qu’elle ait
6t6 edictee ou promulquee ne devra etre appliquee judiciairement ou administra-
livement en territoire occupe dans tous les cas oü son application entrainerait une
in justice ou une iniquite, soit: a) en favorisant une personne en raison de ses
relations avec le parti National-Socialiste, ses groupements, filiales ou organismes
soumis ä son contröle; soit: b) en etablissant des difförences entre des personnes,
du fait de leur race, de leur nationalite, de leurs croyances religieuses ou de leur
Opposition au Parti National-Socialiste ou ä ses doctrines.

Article III
Clauses genörales d ’interpretation  „

4. Sont interdites Interpretation et l’application de la loi allemande suivant
les doctrines National-Socialistes, en quelque lieu et ä quelque öpoque qu’elles
aient ete elaborees.

5.  Ne devront pas servir de references , ni etre considöröes comme faisant
autorite pour Interpretation ou l’application des lois allemandes, les döcisions des
tribunaux, organismes officiels, les döcisions des fonctionnaires allemands, ainsi
que les dispositions legales soutenant, exposant et mettant en application les buts
et doctrines du National-Socialisme.

6. La legislation allemande, qui a pris effet aprfes le 30 janvier 1933, et qui
demeurera applicable, devra öt're interpretee et appliquee au sens littöral du texte
et Sans consideration des buts ou significations qui lui sont attribuös dans les
preambules ou autres declarations.

Article IV
Limitation des peines

7. Aucune pläinte en justice ne pourra etre deposee, aucune condamnation
ne pourra etre prononcee , aucune peine ne sera infligöe, ä moins que -le fait r6-
prehensible n’ait ete expressement prevu par une loi en vigueur ä l’öpoque ou
ledit fait a etö perpetre. II est interdit d’infliger, pour certaines infractions, des
peines dont le degre de rigueur serait determine par analogie, ou par ce qu’il est
convenu d’appeler en Allemagne . le sain instinct populaire“ (Gesundes Volks¬
empfinden).

8. ün ne devra infliger aucune peine presentant un caractere barbare ou exces-
sif. La peine de mort est abolie, sauf pour tout crime passible de la peine capitale,
en vertu des lois en vigueur anterieuremant au 30 janvier 1933 ou promulguees
par le Gouvernement Militqire ou avec son consentement.

9. II est interdit d’incarcerer quelqu’un ä l’encontre duquel on ne relfeve aucune
infraction qualifiöe et de lui infliger une peine sans qu’il soit au pröalable jug6
selon les formes lögales et reconnu coupable.

10. Toute condamnation non encore purgöe, contraire ä l’esprit de la prösente
loi, sera modifiee ou annulee selon le voeu de la lögislation du Gouvernement
Militaire, si cette condamnation a 6t6 prononcöe anterieurement ä la date de la
mise en vigueur du present texte.

Article V
Sanctions

11. Toute infraction ä la presente loi entrainera pour l’inculpe, s’il est reconnu
coupable par un tribunal du Gouvernement Militaire, l’application des peines lögale-
ment prevu .. Dans le cas de l’article IV, la peine de mort pourra ötre prononcöe.

Article VI
Date d ’entröe en vigueur

12. Cette loi entrera en vigueur dös sa promulgation initiale.
Par Ordre du Gouvernement Militaire

Aufhebung des Nationalsozialistisdien Rechts
Um die Grundsätze und Lehren der Nationalsozialistisdien Deutschen Arbeiter¬

partei aus dem deutschen Recht und der Verwaltung innerhalb des besetzten Ge¬
bietes auszurotten, um für das deutsche Volk Recht und Gerechtigkeit wiederher¬
zustellen und den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz wieder einzuführen,
wird folgendes bestimmt:

Artikel I
1. Die folgenden nationalsozialistisdien Grundgesetze, die seit dem 30. Jan. 1933

eingeführt wurden, sowie sämtliche Ergänzungs- und Ausführungsgesetze, ÄHasse
und Bestimmungen, verlieren hiermit ihre Wirksamkeit innerhalb des besetzten
Gebietes:
a) Gesetz zum Schutze der nationalen Symbole vom 19. Mai 1933, RGBl. 1/985.
b) Gesetz gegen die Neubildung von Parteien vom ,14. Juli 1933, RGBl. 1/479.
c) Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und 'Staat vom 1. Deaember 1033,

RGBl. 1/1016.
d) Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schute der

Parteiuniformen vom 20. Dezember 1934, RGBl, 1/1269.
e) Reichsflaggengesetz vom 15. September 1935, RGBl. 1/1145.
f) Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936, RGBl. 1/993.
g) Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. Sep¬

tember 1935, RGBl. 1/1146.
h) Erlass des Führers betreffend die Rechtsstellung der NationateozfetlMtischen Deut¬

schen Arbeiterpartei vom 12. Dezember 1942, RGBl. 1/773.
i) Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935, RGBl. 1/1146.

. 2. Weitere nationalsozialistische Gesetze sind durch die Militärregierung zu
dem in der Einleitung genannten Zweck außer Kraft gesetzt und werden außer
Kraft gesetzt werden.

~ Artikel II
• Nicht - Anwendung von Rechtssätzen

3. Kein deutscher Rechtssatz, gleichgültig wie und wann erlassen oder ver¬
kündet, darf durch die Gerichte oder die Verwaltung innerhalb des besetzten Ge¬
bietes in irgend einem Falle angewandt werden, in dem diese Anwendung Unge¬
rechtigkeit oder Ungleichheit dadurch verursachen würde, daß entweder
a) jemand wegen seiner Beziehung zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter¬

partei, zu deren Gliederungen, angeschlossenen Verbänden oder betreuten
Organisationen begünstigt wird, oder

(Fortaetauog auf Saite i)

Bekanntmachungen der staati . Behörden des Kreises Calw
Zahlung von rückständigen und fällig

werdenden Reidissteuem
Das Finanzamt Hirsau  hat seinen Dienst¬

betrieb am 3. Mai 1945 wieder aufgenommen.
Sind die Zahlungen der am

10. April 1945 fälligen Umsatzsteuer -
10. Mai 1945 . Gewerbesteuer
10. Mai 1945 „ Vermögenssteuer
10. Juni t945 Einkommensteuer

noch nicht erfolgt, so sind dieselben sofort
vorzunehmen. Die fällig werdenden Beträge
sind pünktlich zu entrichten.

Zahlungen können erfolgen auf das Konto
Nr. 199 der Kreissparkasse Calw, Konto Nr.671
der Volksbank Calw, Konto Nr. 960 der Spar¬
kasse Altensteig und bei der Kasse des Fi¬
nanzamts (Kassenstunden sind von 8—12 Uhr
vormittags.

Hirsau,  4 . Juni 1945.
Das Finanzamt.

Abgabe der Steuererklärungen
für das Kalenderjahr 1944

Die den Steuerpflichtigen s.Z. zugegangenen
Steuererklärungen waren ursprünglich bis zum
31. März 1945 abzugeben . Diesen Termin ver¬
mochte ein Teil der Steuerpflichtigen infolge
dereingetretenenVerhältnissenichteinzuhalten.
Es haben daher diejenigen Steuerpflichtigen,
welche ihre Steuererklärungen bislang noch
nicht eingereicht haben, diesselben bis spätes¬
tens 30. Juni  1945 ausgefüllt und unterschrie¬
ben beim Finanzamt einzureichen.

Hirsau,  4 . Juni 1945.
Das Finanzamt.

Betr . Auszahlung der Sozial-
und Versorgungsrenten

Wegen der Auszahlung der Sozial- und
Versorgungsrenten ist noch keine Weisung
ergangen . Sobald der Tag der Zahlung und
die Höhe des Betrags bekannt ist , wird dies
amtlich bekannt gegeben.

Da sämtliche Zahlungsunterlagen infolge
der Kriegsereignisse in Verlust geraten sind
wollen alle Rentenbescheide und die roten
Ausweiskarten, ausgenommen der Stadt Calw,
beim Bürgermeisteramt abgegeben werden,
welches diese dem Postamt Calw übersendet,
damit die Vorarbeiten für die Zahlung be¬
gonnen werden können. Die Rentenempfänger

der Stadt Calw legen die beiden Belege
(Rentenbescheid und Ausweiekarten) am Rm-
tenzahitag am Auszahlungsschalter vor.

Calw, den 4. Juni 1945
Postamt Calw.

Ausgehzeit von 4 Uhr morgens
bis 21 Uhr abends

Das Militär-Gouvernement Calw gibt
bekannt:

1) Die Ausgehzeit für die Stadt und
den Landkreis Calw ist ab 1. Juni
1945 auf die Zeit zwischen 4 Uhr
morgens bis abends 21 Uhr fest¬
gesetzt.

2) Alle Gesuche sind bei der Kreis¬
kommandantur in französischer
Sprache einzureichen . Lebens¬
läufe , Berichte und dergleichen
sind in vierfacher Ausfertigung
vorzulegen.

3) Ab Montag, den 4.Juni, ist der Ver¬
kehr mit Fahrrädern wieder frei¬
gegeben.

Le-Commandant BOULANGER
Commandant le Detachement de Gou¬

vernement militaire de Calw.

Kranken -, Invaliden -, Angestellten - und
Arbeitslosenversicherung

Die Beitragserhebung  wird unverän¬
dert weitergeführt , auch werden die Kassen¬
leistungen  in vollem Umfange aufrecht er¬
halten.

Das Meldewesen  muß deshalb, soweit
noch nicht geschehen , sofort aufs laufende ge¬
bracht werden.

Wer aus einem versicherungspflichtigen
Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, kann die
freiwillige Krankenversicherung
entweder bei den örtlichen Geschäftsstellen
oder der zuständigen Kasse beantragen.

Den 4. Juni 1945.
Die Allgemeinen Ortskrankenkassen

Calw, Nagold , Neuenbürg.



Sch/itü von Seite t
Aufhebung des Nationalsozialist!«dien Redits

b) jemand wegen seiner Rasse , Staatsangehörigkeit , seines Glaubensbekenntnisses
oder seiner Gegnerschaft zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei
und deren Lehren benachteiligt wird.

Artikel III

Allgemeine Auslegungsvorschritten
4. Die Auslegung oder Anwendung deutschen Redits nach nationalsozialistischen

Lehren, gleichgültig wie und wann dieselben kundgemacht wurden, ist verboten.
5. Als Quelle für die Auslegung oder Anwendung deutschen Rechts dürfen

Entscheidungen deutscher Gerichte, Amtsstellen und Beamten und juristische Schriften,
die nationalsozialistische Ziele oder Lehren vertreten, erklären oder anwenden,
nicht mehr zitiert oder befolgt werden . '

6. Deutsches Recht, das nach dem 30. Januar 1933 in Kraft trat und in Kraft
bleiben darf, ist entsprechend dem klaren Sinn des Wortlauts auszulegen und an¬
zuwenden , Gesetzeszwecke und Deutungen , die in Vorsprüchen oder anderen Er¬
klärungen enthalten sind, .bleiben bei der Auslegung außer Betracht.

Artikel IV

Beschränkung von Strafen

7. Anklagen dürfen nur erhoben , Urteile dürfen nur erlassen und Strafen nur
verhängt werden , falls ein zur Zeit der Begehung der Handlung in Kraft befind¬
liches Gesetz diese Handlung ausdrücklich für strafbar erklärt Bestrafung von Taten
unter Anwendung von Analogie oder nach angeblichen „gesunden Volksempfinden“
ist verboten.

8. Keine grausame oder übermäßig hohe Strafe darf verhängt werden . Die
Todesstrafe ist abgeschafft , ausgenommen für Taten, die durch ein vor dem
30. Januar 1933 geltendes oder durch ein von der Militärregierung oder mit deren
Ermächtigung verkündetes Gesetz mit dem Tode bedroht sind.

9. Die Festhaltung von Personen , die nicht einer bestimmten strafbaren Hand¬
lung angeklagt sind, und die Bestrafung von Personen ohne eine dem Gesetz
entsprechende Verhandlung und Verurteilung sind verboten.

10. Alle Strafen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verhängt wur¬
den, in diesem Gesetz verboten und noch nicht vollstreckt sind, sind abzuändern,
um den Vorschriften dieses Gesetzes zu entsprechen, oder aufzuheber

Artikel V
Strafen

11. Jeder Verstoss gegen die Vorschriften dieses Gesetjes wird nach Schul¬
digsprechung des Täters durch ein Gericht der Militärregierung nach dessen Er-
- « __ _ _ _*1 ** J _ _. _ _ _ 1 1 * _ __ _. 1 m nZ C A11AAaL  1«A Dl «aI « AM "P/ \ /IA P 1d
messen mit jeder gesetzlich zulässigen Strafe ausschließlich der Todesstrafe , je¬
doch im Falle eines Verstosses gegen Artikel IV einschließlich der Todesstrafe
bestraft

Artikel VI
Inkrafttreten

12. Dieses Gesetj tritt am Tage seiner ersten Verkündung in Kraft. C

Im Auftrag der Militärregierung

Die Ausgabe von Lebensmitteln in der 76. Zuteilungsperiode

Normalverbrauchervon 0—6 Jahren| Normalverbraucher über 6 Jahre:

Brot:  2100 g auf Abschnitt
A—1 bis A—4 je 500 g
B - 1 100 g

3000g auf Abschnitt
A —1 bis A—4 je 500 g
B—1 bis B—4 je 100 g
A—5 bis A—10 je 50 g
B —5 bis B —10 je 50 g

Fleisch:

nichts

750 g auf Abschnitt
G— 1 bis C—3
D—1 bis D—3
E —1 bis E —3
F — 1 bis F —3
G—1 bis ü —3

je 50 g

Fett: 140 g
C—4 bis C—10
D—4 bis D—10
E —4 bis E —10
F —4 bis E —10

Je 5 g

175 g auf Abschnitt * .
C—4 bis G— 10 je 10 g
D—4 bis U— 10 |
E —4 bis E— 10 > je 5 g
F —4 bis F —10 J

K8 8e, oder wenn nicht vorhanden auf den Einzelabschnitt 15 g Fett oder 50 g Quark
nichts U—5 bis G —10 je 20 g

Nährmittel (Teigwaren oder Mehl) :
H—1 bis H—3 je 25 g
H —5 bis H —10 je 50 g

/

H—1 bis H—3 je 25 g
H—5 bis H—10 je 50 g

Kaffee - Ersatz:
nichts 1- 1 80 g

Kartoffelstärkeerzeugnisse (Puddingpulver)
1—2 und 1—3 je 100 g I—2 und 1—3 je 100 g

1—4 und 1—5 je 2 kg
Salz : 1—6 125 g
Zucker:

I—4 und I —5 je 4 kg
1—6 125g

Auf den Bestellabsdinitt 250 g nichts

Waschmittel:
Auf den Bestellabscbniti B 250 g
Waschpulver (1 Paket)

Auf den Bestellabschnitt B 250 g
Waschpulver (1 Paket)

Milch:
Auf den Bestellabschnitt C */• 1 Voll*
milch täglich rahmte Milch täglich.

?

Schnitte für Fett und Käsef beimÄufruf als^ungültig^zu'jbezetäinen ^ Teilselbstversorgemtln î
Getreide, die gleichzeitig Teilselbstversorger*in Butter "oder Fleisch sind,'"sind Bezugskarten
für Teilselbstversorger in Butter bzw. Fleisch auszugeben, wobei die Abschnitte für Brot ab¬
zutrennen oder zu entwerten sind.

III. Die Abschnitte II—1 bis II—10 sind für weitere Aufrufe für den Kreis  vorgesehen
Auf die Abschnitte III—1 bis III—10 und IV—1 bis IV—10 können örtlich  sonstige

Mangelwaren aufgerufen werden (auch Eier). .
IV. Die Bezugskarten gelten im ganzen Kreis. Es ist daher verboten, die Einzelhandels¬

geschäfte anzuweisen, Waren nur an Ortsansässige abzugeben. Jeder Kreisangehörige kann in
den Gemeinden des ganzen Kreises einkaufen. Die Bezugskarten sind bei Ausgabe mit Ge-
meindestempel zu versehen. Verkaufssteilen dürfen lose Abschnitte nicht beliefern.

E

V. Zu lagen:
a) Ausländer  erhalten zusätzlich 2000 g Brot, 50 g Fleisch und 50 g Fett in de:

Woche sowie zusä^lich 2 kg Kartoffeln und 375 g. Zucker in der Periode. Die hiernach Aus¬
ländem zustehenden Sätje gelten mit ausdrücklicher Zustimmung des Herrn Kreiskomman¬
danten auch für Ausländer in Lagern. Hiervon abweichende Sätje sind ungültig.

b) Werdende und stillende Mütter  erhalten zusätzlich 100g Butter und 150g
Nährmittel wöchentlich sowie täglich V» 1 Vollmilch.

c) Schwerkranke  können auf Antrag des behandelnden Arztes besondere Zuteilun¬
gen durch den Landrat — Wirtschaftsamt — genehmigt erhalten, bei Vorlage ist jedoch
strengster Maßstab anzulegen.

d) Schwer - und Schwerstarbeiter  erhalten auf Antrag Zulage. Die Anträge
sind möglichst listenmäßig unter Angabe der Beschäftigungsartund Zeit von den Arbeitgebern
mit ihrer Aeußerung vorzulegen.

CALI

Der Landrat— Wirtschaftsamt

PROKLAMATION Nr . 1
AN DAS DEUTSCHE VOLK!

Ich, General Dwight D. Eisenhower, Oberster
Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte, gebe
hiermit Folgendes bekanrft:

I.

Die Alliierten Streitkräfte, die unter meinem
Oberbefehl stehen, haben jetzt deutschen Boden
betreten. Wir kommen ais ein siegreiches Heer,
jedoch nicht als Urterdrücker. In dem deutschen
Gebiet, das von Streitkräften unter meinem
OÖferbefehl besetzt ist,werden wir den National¬
sozialismus und den deutschen Militarismus
vernichten, die Herrschaft der Nationalsoziali¬
stischen Deutschen Arbeiterpartei beseitigen,
die NSDAP, aufiösen sowie die grausamen,
harten und ungerechten Rechtssätze und Ein¬
richtungen, die von der NSDAP, geschaffen
worden sind, aulheben. Den deutschen Mili¬
tarismus, der so oft den Frieden der Welt ge¬
stört hat, werden wir endgültig beseitigen.
Führer der Wehrmacht und der NSDAP., Mit¬
glieder der Geheimen Staats-Polizei und andere
Personen, die verdächtig sind, Verbrechen und
Grausamiieiten begangen zu haben, werden
gerichtlich angeklagt, talls für schuldig befun¬
den, ihrer gerechten Bestrafung zugetührt.

L Auf die einzelnen Abschnitte der Lebensmittelkarten können die Bürgermeister in der
Zeit vom 4. Juni bis 24. Juni 1945 folgende Lebensmittel aufrufen:

D.

Die höchste gesetzgebende, rechtsprechende
und vollziehende Machtbefugnis in dem be¬
setzten Gebiet ist in meiner Person als Ober¬
ster Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte und
als Militär-Gouverneur vereinigt. Die Militär¬
regierung ist eingesetzt, um diese Gewalten
unter meinem Befehl auszuüben. Alle Personen
in dem besetzten Gebiet haben unverzüglich
und widerspruchslos alle Befehle und Ver-

m.

IV.

DWIGHTD. EISENHOWER

Veröffentlichungen der Bürgermeister
der Gemeinden des Kreises

Stadtgemeinde Calw

Bekanntmachung
Für alle deutschen Männer ist gegenüber

den Ottizieren der ßesagungstruppe Gruß¬
pflicht angeordnet (Hutabnehmen oder münd¬
lichen Gruß: Grüß Gott, Guten Tag usw.j.

Offiziere tragen goldene und der Lieutenant-
Colonel im Wechsel silberne Stäbchen an den
Achselstücken oder am Ärmel.

Der Bürgermeister.
Arbeitsamt Nagold

Bekanntmachung

Kartoffeln:  Die für  Kartoffeln vorgesehenen Abschnitte sind für die Verbraucher bestimmt,
die den Nachweis erbringen, daß sie keinen Vorrat eingekellert haben. Für die Per¬
sonen, die in Gaststätten ständig essen, können diese Abschnitte als Gaststättenmar-
ken verwandt werden, ln jedem Falle sind die Abschnitte vom Bürgermeisteramt zu
Kontrollzwecken abzustempeln.

1. Der Stadt Calw ist von der französischen
Miii tärregierung eine Geldstrafe von 10 000 RM
auferlegt worden,weil sich ein deutscher Sol¬
dat innerhalb der Stadt aufhielt,der sich nicht
der Vorschrift gemäß gemeldet hatte.

2. Des Weiteren wurde mir von der französi¬
schen Militärregierung mitgeteilt, daß am
3. Mai 1945 in der Umgebung von Calw
auf 2 französische Soldaten geschossen wor¬
den sei.

Auf den Bestellabsdinitt C */« 1 ent-

Die Bestellabschnitte für Zucker, Waschmittel und Milch sind beim Kleinverteiler abzuge-
oen, der seinen Stempel in die entsprechenden Felder einzusegen hat ; die Bestellabschnitte
gelten über die Zuteilungsperiode hinaus, wenn Belieferung nicht möglich.

ü- Der  vorstehende Aufruf der Abschnitte gilt entsprechend auch für die Karten der
Voltselbstversorger und Teilselbstversorger;  bei Teilselbstversorgem in Getreide
sind die Abschnitte in Brot und Nährmittel, bei Teilselbstversorgem in Fleisch uud Schlacht¬
letten die Abschnitte in Fleisch und Fett und bei Teilselbstversorgem in Butter die Ab-

Ich mache die gesamte Einwohnerschaft
auf die ihr drohenden schwerwiegenden Folgen
aufmerksam, die durch Nichtbeachtung der
Anordnungen der Besagungsbehördeentstehen
können und fordere sie eindringlichst auf, die
ihr obliegenden, durch internationale Verträge
festgelegten Pflichten auf das Gewissenhafteste
zu erfüllen, vor allem aber jede feindselige
Handlung gegenüber den Angehörigen der
französischen Armee zu unterlassen. Dies kann
nur zu schweren Repressalien gegenüber der
Einwohnerschaft führen und ist keine Helden¬
tat, sondern entweder Dummheit oder Ver¬
brechen. Jedermann hat die unbedingte Pflicht,
Elemente, welche die öffentliche Ordnung

Bekanntmachungenfür das Kreisamts*
blatt sind an den Landrat  in Calw
(Landratamt Zimmer 1) einzusenden.

n
Zulagen tür Ausländer und Mütter sowie vom Landrat — Wirtschaftsamt — genehmigte •

Zulagen für Kranke, Schwer- und Schwerstarbeiter sind in Form von abgestempelten Reise-
und uaststättenmarken oder besonderer örtlicher Bezugsausweise auszugeben. t

Vf. Die Bezugskarten-Ausgabe 1945 ist von den Verbrauchern auch nach Ablauf der Zu¬
teilungsperiode aufzubewahren, da auf die Abschnitte nach Abs. III auch später noch beson¬
dere Zuteilungen aufgerufen werden können.

Susp
1. Pai

sus
vee

•(a)

(b)

Öffentlichungen der Militärregierung zu befol¬
gen. Gerichte der Militärregierung werden ein-
gesetjt,um Rechtsbrecher zu verurteilen.Wider¬
stand gegen die Alliierten Streitkräfte wird
unnachsichtlich gebrochen. Andere schwere
strafbare Handlungen werden schärfstens ge¬
ahndet.

(c)
2. Le

nal
auti

3. Toi
trib
terr
nuk

Alle deutschen Gerichte, Unterrichts- und
Erziehungsanstalten innerhalb des besetzten
Gebietes werden bis auf weiteres geschlossen.
Dem Volksgerichtshof, den Sondergerichten
den SS-Polizei-Gerichten und anderen außer¬
ordentlichen Gerichten wird überall, im besetz¬
ten Gebiet die Gerichtsbarkeit entzogen. Die
Wiederaufnahme der Tätigkeit der Straf- und
Zivilgerichte und die Wieder-Eröffnung der
Unterrichts- und Erziehungsanstalten wird ge¬
nehmigt, sobald die Zustände es zulassen.

4. La
par
(a)
b)

(c)

Co

Alle Beamte sind verpflichtet, bis auf wei¬
teres auf ihren Posten zu verbleiben und alle
Befehle und Anordnungen der Militärregierung
oder der Alliierten Behörden,die an diedeutsche
Regierung oder an das deutsche Volk gerichtet
sind, zu befolgen und auszuführen. Dies gilt
auch für die Beamten, Arbeiter und Angestell¬
ten sämtlicher öffentlichen und gemeinwirt¬
schaftlichen Betriebe, sowie für sonstige Per¬
sonen, die notwendige Tätigkeiten verrichten.

5. Auct
insta
occu

- verft
ceux

6. Sauf
lors
dans
(a)

General of the Army j
Oberster Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte. , (d)

stören oder andere dazu verleiten wollen,
rücksichtslos zur Anzeige zu bringen.

Gemeingefährliche Schädlinge müssen aus
der örtlichen Gemeinschaftausgeschieden und
ihrer gerechten Bestrafung, die hart sein wird,
zugeführt werden.

Der Bürgermeistön

4

R6ouv

7. Ces
du C
attrib

Die Arbeitsamtstelle in Calw  gibt bekannt:
Zur Sicherstellung der Versorgung unserer

Bevölkerung mit den erforderlichen Lebens¬
mitteln ist es notwendig, daß die landwirt¬
schaftlichen Betriebe sofort  die nötigen Ar¬
beitskräfte erhalten.

Quali
8. Nul

n’a p

Männer und Frauen, die bereits landwirt¬
schaftliche Arbeiten verrichtet haben und zur
Zeit ohne Beschäftigung sind, werden aut-
gefordert, sich sofort beim Arbeitsamt zu mel¬
den.

Sollte diese Aufforderung nicht den nötigen
Erfolg haben, so sind Notstands-Dienstverpflich-
tungen unumgänglich1

Die Landwirtschaftsbetriebe  müssen
ebenfalls ihren Bedarf an Arbeitskräften zwecks
Vermittlung dem Arbeitsamt bekannt geben

Einstellungen gehen nur Uber das
Arbeitsamt!

Anträge auf Passierscheine sind bei den
Bürgermeisterämtern zu stellen, die sie zu: ,
Genehmigung an das Militär-Gouvernemen ,
weiterleiten.

„Je ji
rendr
enver
politic
et ä
consfe
Quico

9. Nul n
le cor
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